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Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer befindet sich im Vollzug einer stationären Massnahme nach Art. 59
StGB , welche das Obergericht des Kantons Aargau mit Urteil vom 25. Oktober 2017
anordnete (vgl. Urteil 6B_1406/2017 vom 9. April 2018). Die Massnahme wird seit dem 1.
Juni 2018 in der Klinik der Psychiatrischen Dienste Aargau AG vollzogen. Im Rahmen der
jährlichen periodischen Prüfung der bedingten Entlassung verfügte das Departement für
Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau, Amt für Justizvollzug, am 23. Mai 2019,
dass der Beschwerdeführer derzeit nicht zu entlassen sei und die stationäre Massnahme
weitergeführt werde. Eine dagegen gerichtete Beschwerde hiess das Verwaltungsgericht des
Kantons Aargau am 24. September 2019 teilweise gut und wies die Angelegenheit zur
Durchführung des Verfahrens (Behandlung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege,
nochmalige Anhörung des Beschwerdeführers in Anwesenheit seines Rechtsvertreters und
Neuentscheidung) an das Departement zurück. Mit Verfügung vom 8. Januar 2020 wurde
erneut von einer Aufhebung der Massnahme bzw. einer bedingten Entlassung des
Beschwerdeführers abgesehen. Eine dagegen gerichtete Beschwerde wies das
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau mit Urteil vom 22. April 2020 ab.

Der Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht.

E. 2
In einer Beschwerde ans Bundesgericht ist unter Bezugnahme auf den angefochtenen
Entscheid darzulegen, inwieweit dieser nach Ansicht des Beschwerdeführers gegen das
Recht verstossen soll ( Art. 42 Abs. 2 BGG ).

Die Beschwerdeeingabe erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Der Beschwerdeführer
kritisiert unter Hinweis auf seine Unschuld (z.B. die Behörden hätten ihn kriminalisiert, er
habe keine Delikte begangen bzw. diese würden ihm "mutwillig böse" unterstellt) die
seinerzeitige Verurteilung, welche ebenso wie die Anordnung der stationären Massnahme
heute nicht mehr zur Diskussion gestellt werden kann. Soweit er die bisherige Dauer der
Massnahme "von fast 2 Jahren" im Hinblick auf "weitere wahnsinnige 3 Jahre" beanstandet,
zeigt er nicht auf, inwiefern die vorläufige Aufrechterhaltung der Massnahme
unverhältnismässig oder sonstwie bundesrechtswidrig sein könnte. Mit den Erwägungen im
angefochtenen Urteil befasst er sich nicht. Inwiefern die Vorinstanz die bedingte Entlassung
zu Unrecht verweigert und mit ihrem Urteil gegen das Recht im Sinne von Art. 95 BGG
verstossen haben könnte, ergibt sich aus der Beschwerde nicht. Mangels tauglicher
Begründung kann darauf im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht eingetreten werden.

E. 3
Ausnahmsweise kann von einer Kostenauflage abgesehen werden ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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